Fördermittel & Vergünstigungen für Wohnungen ab dem 1. Mai 2010

Seit einigen Jahren bereits stehen Ihnen ein Vielzahl an Fördermitteln und Vergünstigungen in Form von Prämien, Beihilfen und Vergünstigungen zum Bau, zum Erwerb, zur Sanierung, zur Energieeinsparung, usw… Ihrer Wohnimmobilie zur Verfügung, sei es in Ihrer Eigenschaft als Eigentümer oder als Mieter der betreffenden Immobilie. Diese Fördermittel und Vergünstigungen werden jeweils durch die Gemeinden, die Provinzen, die Regionen und auf föderaler Ebene gewährt. Wie in vielen anderen Bereichen finden auch hier immer wieder Abänderungen und Neuerungen statt. 

Um Ihnen diese komplexe Materie etwas näher zu bringen, möchten wir ein Überblick über die Ihnen möglicherweise zur Verfügung stehenden Fördermittel und Vergünstigungen in Bezug auf Ihre Wohnimmobilie verschaffen.

1. Fördermittel der WALLONISCHEN REGION

a.- Abteilung Wohnungswesen
	Erhältliche Fördermittel
	Höhe
	Begünstigter

	Sanierungsprämie zu Gunsten des Eigentümers
	- 10%, 20%, 30% oder 40 % der Rechnungen ohne MwSt. je nach Referenzeinkommen und Eigentumsverhältnissen;

zzgl. mögliche Erhöhungen

- Max. 2/3 des Betrags der Rechnung (ohne MwSt.)
	Eigentümer

	Sanierungsprämie „Reha+“ (als Ersatz der klassischen Sanierungsprämie)
	Prämiensatz
	Arbeiten
	Dach
	Mauern, Decken
	Energie- Audit
	

	
	20%  (Basis)
	Unternehmer
	8€/m²
	25€/m²
	60% (min. 360€)
	

	
	
	Materialankauf
	4€/m²
	Nicht erlaubt
	
	

	
	30%  (bescheidene Eink.)
	Unternehmer
	10€/m²
	40€/m²
	70% (min. 420€)
	

	
	
	Materialankauf
	5€/m²
	Nicht erlaubt
	
	

	
	40%  (geringe Eink.)
	Unternehmer
	12€/m²
	40€/m²
	80% (min. 480€)
	

	
	
	Materialankauf
	6€/m²
	Nicht erlaubt
	
	

	Umgestaltungsprämie
	- idem Sanierungsprämie (Eigentümer/Mieter), wie vorerwähnt

- min. Betrag der Rechnung 5.000 €
	

	Abrissprämie
	40% der Kosten der Abrissarbeiten mit einem Maximum von 1.980,00 €
	

	Bauprämie
	- 2.480 €, wenn Einkünfte unter 31.000 € für Alleinstehende und 37.500 € für Paare bzw. Gruppe volljähriger Teileigentümer;

- 4.960,00 €, wenn Einkünfte unter 20.000,00 € für Alleinstehende und 25.000 € für Paare bzw. Gruppe volljähriger Teileigentümer;
	

	Erwerbsprämie
	Pauschalbetrag: 745 €, wenn Einkünfte unter 31.000 € für Alleinstehende und 37.500 € für Paare bzw. Gruppe volljähriger Teileigentümer
	

	Beihilfe zur Renovierung & Verschönerung
	50% der Rechnungen mit einem Höchstbetrag von 5.000 €
	

	Prämie zur Schaffung genormter Mietshäuser
	20% der Investitionen mit einem Höchstbetrag von 14.880 €
	

	Prämie für den Einsatz von Doppelverglasung
	45 €, 50 € oder 60 €/m² eingebauter Scheiben je nach Einkommen; wenn die Rahmen ebenfalls ersetzt werden gilt die Fläche des gesamten Fensters als Berechnungsbasis 

(Wohnimmobilie älter als 15 Jahre)

max. 40 m²/Wohnimmobilie/Jahr
	

	Umzugs- & Mietzuschüsse (ADEL)
	- Umzugszulage: 400 € zzgl. 20% je Kind oder behinderte Person zu Lasten
- Mietzulage: bis zu 100 € monatlich, zzgl. 20% je Kind oder behinderte Person zu Lasten
	Mieter

	Rückzahlungsgarantie für einen Hypothekenkredit
	- Vergünstigung für den Kreditteil der 70% des Kaufpreises übersteigt

- Höchstmögliche: 95% des Endverlustes
	Eigentümer



	Gratisversicherung gegen Einkommensverluste
	Zahlung der monatlichen Raten während max. 3 Jahren bei Einkommensverlust in den ersten 8 Jahren der Kreditlaufzeit (max. 6.200 €/Jahr)
	


b.- Abteilung Energie
	Art der Arbeiten
	Höhe der Prämie

	Isolierung

	Wohnimmobilien mit Baugenehmigung vor dem 1. Dezember 1996 
(für Eigentümer & Mieter)

	Isolierung/Dämmung des Daches*
	=> Arbeiten durch Unternehmer 

Basis: 10 €/m²  
     -> 12 €/m² bei bescheidenen Einkommen

     -> 14 €/m² bei geringen Einkommen

= > Arbeiten durch Antragsteller 

Basis: 5 €/m²  
     -> 6 €/m² bei bescheidenen Einkommen

     -> 7 €/m² bei geringen Einkommen

max. 100 m²/Einfamilienhaus/Jahr
max. 200 m²/andere Gebäude/Jahr

	Isolierung/Dämmung der Wände 
(vorheriges Energie-Audit Pflicht!)
	=> Isolierung von innen:

Basis: 20 €/m² 

     -> 24 €/m² bei bescheidenen Einkommen

     -> 28 €/m² bei geringen Einkommen
=> Isolierung zwischen den Wänden:

Basis: 10 €/m² 

     -> 12 €/m² bei bescheidenen Einkommen

     -> 14 €/m² bei geringen Einkommen 

=> Isolierung von außen:

Basis: 30 €/m² 

     -> 36 €/m² bei bescheidenen Einkommen

     -> 42 €/m² bei geringen Einkommen 

max. 120 m²/Einfamilienhaus oder Appartement/Jahr
max. 240 m²/andere Gebäude/Jahr

	Isolierung/Dämmung der Böden 
(vorheriges Energie-Audit Pflicht!)
	=> Isolierung der Kellerdecke:

Basis: 10 €/m² 

     -> 12 €/m² bei bescheidenen Einkommen

     -> 14 €/m² bei geringen Einkommen 

=> Isolierung auf Bodenplatte:

Basis: 27 €/m² 

     -> 30 €/m² bei bescheidenen Einkommen

     -> 35 €/m² bei geringen Einkommen 

max. 80 m²/Einfamilienhaus oder Appartement/Jahr 

max. 160 m²/andere Gebäude/Jahr

	Erhöhung von 3 €/m² bei Nutzung „natürlicher“ Dämmstoffe  (Isolationsmaterial, welches aus min. 80 % pflanzlichen oder tierischen Fasern oder aus Zellulose besteht und dessen spezifisches Gewicht 150 kg/m³ nicht überschreitet.)

	Neubauten 

(für Eigentümer)

	Isolierung eines neuen Einfamilienhauses

	Baugenehmigung vor dem 01/05/2010
	-> Bauantrag vor dem 01/02/2009: 1.500 € für K 45 + 100 €/-Punkt weniger

-> Bauantrag zwischen dem 01/02/2009 & dem 01/05/2010: 1.500 € für K 35 + 100 €/-Punkt weniger

	Baugenehmigung ab dem 01/05/2010
	1.500 € für K35 & E80 + 75 €/Ew-Punkt weniger/Einfamilienhaus

500 € für K35 & E80 + 25 €/Ew-Punkt weniger/Appartement

max: 
- 5.000 €/Einfamilienhaus

- 1.000 €/Appartement

Prämienerhöhung: 
- 1.500 €/Passivhaus 

- 500 €/Passiv- Appartement


	Bau eines Passivhauses

	Baugenehmigung vor dem 01/05/2010
	6.500 €/Haus

	Baugenehmigung ab dem 01/05/2010
	Integration in die Prämie für neue Wohnimmobilien

	Luftdichtigkeitsmessung
	250 € (nur für Einfamilienhäuser deren Baugenehmigung nach dem 31/12/2009 ausgestellt wurde)

	Ausstattung

	Einbau eines Brennwerterdgaskessels 
	400 €  (Wirkungsgrad 107%)

+ 200 € mit Energie-Audit

+ 50 € wenn funktionale Regulierung

max. 12.500 €/Installation

Prämienerhöhungen möglich je nach Leistungsstärke.
	Nur für Immobilien mit Baugenehmigung vor dem 01/05/2010



	Einbau eines Erdgasdurchlauferhitzers
	75 € für Anlagen mit einem Durchfluss von ≤ 10l/Min. oder 125 € für Anlagen mit einem Durchfluss von > 10l/Min.

25 €/kW für Warmwasserbereiter mit Brennwert.

max. 12.500 €/Installation
	

	Einbau eines Luftheizgerätes, Heißlufterzeugers oder eines erdgasbetriebenen Strahlheizgerätes
	12,50 €/kW – 25 €/kW 

max. 6.250-12.500 € je nach Gerät

Höchstbetrag: 12.500 €/Gebäude
	

	Einbau einer Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung 
	750 €

(Lastenheft respektieren!)
	

	Einbau einer Wärmepumpe für die Heizung eines Wohngebäudes
	1.500 €/Wärmepumpe für die Heizung

max.: 1 Wärmepumpe oder 1 kombinierte Wärmepumpe 

(Lastenheft respektieren!)
	

	Einbau einer kombinierten Wärmepumpe
	2.250 €/kombinierte Wärmepumpe 

max.: 1 Wärmepumpe oder 1 kombinierte Wärmepumpe 

(Lastenheft respektieren!)
	

	Einbau eines Belüftungssystems mit Wärmerückgewinnung
	75% der Gesamtausgaben

max. 1.500 €/Wohnimmobilie
	

	Einbau eines Blockheizkraftwerkes
	20% des Rechnungsbetrages (MwSt. inkl.)

max. 15.000 €/Anlage

	Einbau eines Biomasse-Heizkessels mit automatischer Beschickung
	ab 1.750 €/Einbau

-> 50 kW: 1.750 € + 35 €/zusätzliches kW

-> 100 kW: 3.500 € + 18 €/zusätzliches kW

-> 500 kW: 10.700 € + 8 €/zusätzliches kW

max. 50% des Rechnungsbetrages für einen Höchstbetrag von 15.000 €/Einbau

	Heizwärmenetz - Biomasse oder Blockheizkraftwerk
	-> Basis= Betrag der Prämie für Biomasse-Heizkessel oder Mikro-Heizkraftanlage

-> 60 €/laufenden Meter Heiznetz
-> 1.000 €/Wohnimmobilie für die Installation und den Anschluss an das Wärmenetz
max: 20.000 € 

(Machbarkeitsstudie muss vorab durch einen anerkannten Auditor erstellt werden!) 

	Sonnenschutz (außen)
	15 €/m² geschützter Scheiben

max: 30 €/m²/Einfamilienhaus

max: 20 €/m²/Appartement
	Nur für Immobilien mit Baugenehmigung vor dem 01/12/1996

	Energie-Audit**
	60% des Rechnungsbetrages (inkl. MwSt.) für ein Einfamilienhaus

max. 360 €/Einfamilienhaus

max: 1.000 € für alle anderen Gebäude

60% des Rechnungsbetrages (inkl. MwSt.) für alle anderen Gebäude

max. 1.000 €/Audit/Gebäude
	

	Thermographie (Wärmebild)
	50% des Rechnungsbetrages (inkl. MwSt.) 

max. 200 €/Einfamilienhaus

max. 700 €/für alle anderen Gebäude

	Grüne Zertifikate - „certificat vert“
	Zertifikat für die Stromerzeugung aus nachhaltigen Energiequellen (Mai 2010: ± 85 €/Zertifikat)

	Aktion „mit Energie bauen“
	1.250 € aufzuteilen zwischen dem Eigentümer und dem Architekten, Erhöhung möglich bis 2.000 € unter gewissen Bedingungen

	„Soltherm“ (thermische Solaranlagen)
	1.500 € für alle Anlagen, die eine sichtbare Fläche von 2 bis 4 m² in Anspruch nehmen 

+ 100 €/m² zusätzliche Kollektorfläche
max: 6.000 € 

	„MEBAR II“ Energiesparmaßnahmen für Haushalte mit geringem Einkommen
	1.365 € max. alle 5 Jahre

Einkommensgrenze :

- Familien ≤ 1.161,26 €/Monat 

- Alleinstehende ≤ 870,95 €/Monat

- gesetzlich Zusammenwohnende ≤ 580,63 €/Monat


c.- Verschiedenes
	Erhältliche Fördermittel
	Höhe

	Prämie zur individuellen Abwasserklärung
	500-5.000 € (zzgl. evtl. möglicher Erhöhungen)
max. 70, 80 oder 90% des Rechnungsbetrages je nach Fall

	Prämie zum Pflanzen & Hegen von Hecken, Obstgärten/ Baumreihen
	Für die Pflanzung: 2,50 €/m (einreihig), 3,50 € /m (zweireihig) -4,50 €/m (dreireihig und mehr)

Für den Unterhalt: 14 €/100m (Schnitthecke) oder 25 €/100m frei wachsende Hecke


d.- Darlehen
	Anbieter
	Höhe
	Begünstigter

	Société Wallonne de Crédit Social
	verschiedene Module
	Eigentümer

	Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie
	Darlehen an kinderreiche Familien
	

	
	Darlehen zur Schaffung vereinbarungsgebundener Wohnungen
	

	
	Subvention zur Schaffung vereinbarungsgebundener Wohnungen
	

	Grüner Kredit („Eco-Prêt“)
	zinsloses Darlehen für Renovierungs- und Isolierungsarbeiten (unter gewissen Bedingungen erhältlich)
	


Die Arbeiten dürfen im Prinzip nur durch registrierte und dazu qualifizierte Unternehmer durchgeführt werden.

* Dieser Arbeiten können auch durch den Antragsteller durchgeführt werden.

** Im Fall eines Einfamilienhauses muss das Energie-Audit von einem anerkannten PAE-Prüfer erstellt werden. Im Fall eines anderen Gebäudes muss das Energie-Audit entweder von einem AMURE- bzw. UREBA-Prüfer oder einem PAE-Prüfer aufgestellt werden.

2. Fördermittel der PROVINZ LÜTTICH

	Kredit
	Kurzbeschreibung

	Hypothekenkredit zum Ankauf einer Wohnimmobilie mit eventuellen Umänderungsarbeiten
	Ankäufer einer Immobilie  

	Zusatzkredit für Wohnimmobilien
	Typ 1 - Kredit zum Ankauf, Bau oder Umbau einer Wohnimmobilie

	
	Typ 2 - Kredit zwecks Außenverschönerung einer in einer ZIP-Zone gelegenen Wohnimmobilie

	Kredit für junge Leute (Prêt Installation Jeunes)
	Kredit zur Einrichtung des Haushaltes 

	Prämie
	Höhe
	An wen richtet sie sich

	Einbau einer thermischen Solaranlage
	650 €
	Personen, die in den Genuss der „Soltherm“-Prämie der Wallonischen Region kommen


3. Fördermittel der STADT SANKT VITH

	Erhältliche Prämie
	Höhe
	Kontaktstelle/Kontrolle

	Prämie zum Bau eines Regenwasserbehälters mit min. 2000l Fassungsvermögen
	250 €
	Umwelt :

Marc JACOBS

080 280 118

marc.jacobs@st.vith.be

	Prämie zum Bau eines Regenwasserbehälters mit min. 5000l Fassungsvermögen
	375 €
	

	Prämie zur Umgestaltung bestehender Gebäude in neue Wohnimmobilien 
	höchstens 2.500 €
	Finanzdienst:

Manfred KRINGS

080 280 119

manfred.krings@st.vith.be

	Prämie zur Umgestaltung bestehender Gebäude in neue Wohnimmobilien für behinderte und in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen  
	höchstens 3.500 €
	

	Prämie zur Energieeinsparung
	15% der Prämie der Wallonischen Region (alle gewährten Prämien zur Energieeinsparung)
	


4. Steuervergünstigungen

	Vorteil
	Höhe

	Steuerlich absetzbare Immobilieninvestitionen
	· gewöhnlicher Zinsabzug
· zusätzlicher Zinsabzug
· evtl. Anspruch auf Steuervergünstigung für langfristiges Sparen 

	Steuervergünstigung für einzige Wohnung 
	Größtmögliche Absetzbarkeit für Kapital, Zinsen und Versicherungsprämien für Hypothekenanleihen ab dem 01/01/2005

2.080 € für das Steuerjahr 2010 (pro Steuerpflichtiger, pro Jahr)

690 € zusätzlich (für das Jahr 2010 während der ersten 10 Jahre, sofern die Immobilie die einzige des Eigentümers ist.

70 € zusätzlich während der ersten 10 Jahre, wenn min. 3 Kinder am 1. Januar des Jahres nach der Anleiheaufnahme zu Lasten sind.

	Vergünstigung der Registrierungsgebühren
	0 % beim Kauf einer Sozialwohnung (nur bei Erhalt der Erwerbsprämie)
6 % beim Kauf einer „bescheidenen Wohnung“

6 % beim Bau einer „bescheidenen Wohnung“ (via Rückerstattung)

	Vergünstigung der Grundsteuer*
	· bei Katastereinkommen < 745 € 

· bei Katastereinkommen < 745 € und keine Prämien erhalten hat 

· für Familienoberhaupt mit Behinderung

· für einen schweren Kriegsinvaliden

· pro versorgungspflichtiges Kind

· für ein versorgungspflichtiges, behindertes Kind oder Partner

	6% MwSt.  für Bau-/Sanierungsarbeiten in Wohnimmobilien (älter als 5 Jahre)*
	6% statt 21% auf Immobilienarbeiten (Material & Arbeit), auch auf Lieferung und Einbau von Heizungen

	MwSt.-Vergünstigungen für Neubauarbeiten nach einem Gebäudeabriss
	6% statt 21% bis 31/12/2010 unter der Bedingung, dass der Antrag auf Baugenehmigung vor dem 01/04/2010 bei der zuständigen Behörde eingereicht wurde.

	Steuervergünstigung für Ausgaben zur Energieeinsparung
	Steuervergünstigung von 40% netto

max: 
2.770 €/Wohnimmobilie für allgemeine Arbeiten 

3.600 €/Wohnimmobilie für die Installation einer Solar- oder Photovoltaïkanlage 

	Grünes Darlehen („prêt vert“)
	der Staat übernimmt 1,5% der Zinsen
Steuervergünstigung in Höhe von 40% der tatsächlich getragenen Zinsen

	Steuervergünstigung zum Bau, zur Sanierung oder zum Kauf eines Passiv-Hauses 
	830 € jährlich während 10 Jahren ab dem Datum der Anerkennung als Passivhaus

	Steuervergünstigung für den Bau eines „Niedrigenergiehauses“ 
	420 €//Wohnimmobilie während 10 Jahren ab dem Datum der Anerkennung (ab Steuerjahr 2011)

	Steuervergünstigung für den Bau eines „ „Nullenergiehauses“ 
	1.660 €//Wohnimmobilie während 10 Jahren ab dem Datum der Anerkennung (ab Steuerjahr 2011)

	MwSt.-Vergünstigung für den Bau
	6% statt 21% auf die 1. Tranche von 50.000 € bis 31/12/2010 unter der Bedingung, dass der Antrag auf Baugenehmigung vor dem 01/04/2010 bei der zuständigen Behörde eingereicht wurde.

	Steuervergünstigung zur Absicherung seines Wohnhauses gegen Einbruch oder Brand 
	50% der Rechnung
max: 690 €/Wohnung


Alle Vergünstigungen sind zu Gunsten der Eigentümer.

* Die Vergünstigungen sind auch ganz oder teilweise auf den Mieter anwendbar.
Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die erhältlichen Prämien, Darlehen & Vergünstigungen  an diverse Bedingungen gebunden sind.

Referenzeinkommen  (steuerpflichtiges Einkommen des vorletzten Jahres vor dem Datum des Prämienantrages)
	
	Alleinstehende(r)
	Paar (verheiratet oder zusammenlebend)

	geringe Einkommen
	≤ 12.000,00 €
	≤ 16.400,00

	bescheidene Einkommen
	12.000,01 – 24.100,00 €
	16.400,01 – 30.100,00 €

	mittlere und große Einkommen
	> 24.100,00 €
	> 30.100,00 €

	abzgl. 2.200,00 €/Kind und/oder behinderte Person zu Lasten


Für nähere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

	Nützliche Adressen & Informationsquellen

	Dienst für Wohnungsberatung der Stadt St.Vith

4780 St.Vith, Hauptstraße 43.
Sprechstunden: Dienstag & Donnertag 09.00-12.00 Uhr

(oder auf Vereinbarung)

Tel: 080 280 108 – E-Mail: annouk.franzen@st.vith.be

	Energieberatung der Wallonischen Region - Eupen
4700 Eupen, Hostert 31a
Tel: 087 55 22 44 – E-Mail: guichetenergie.eupen@spw.wallonie.be

www.energie.wallonie.be

	Informations- und Beratungsstelle der Wallonischen Region 
4700 Eupen, Gospertstraße 2.
Tel: 087 59 65 20 – E-Mail: cia.eupen@spw.wallonie.be 

www.wallonie.be

	Grüne Nummer:

0800 11902

	Informationsbüro der Provinz Lüttich - Eupen
4700 Eupen, Bergstraße 16

Tel: 087 76 64 70 – E-Mail: informationsburo@provinzluttich.be
www.provincedeliege.be

	Föderaler Öffentlicher Dienst – Finanzen

4780 St.Vith, Klosterstraße 32b

Contact Center Tel: 0257 257 57 (Ortstarif)
www.minfin.fgov.be

	Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie

Regionalsitz : 4000 Liège, rue Jonfosse 62

Tel : 04 253 12 98 – E-Mail : octroiprets.liege@flw.be

www.flw.be

	Société Wallonne du Crédit Social

anerkannter Vermittler : Société de crédit pour habitations sociales (Malmedy)

4960 Malmédy, rue des Arsilliers 26.

Tel: 080 33 06 25  -  schs.malmedy@skynet.be

www.swcs.be


